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Leistungsbewertung

Notenpunkte (0 - 15) statt Noten (6 bis 1)

Gesamtqualifikation (siehe auch Folie )
� maximal 600 Punkte aus 11/1 bis einschließlich 12/2
� maximal 300 Punkte aus den Abiturprüfungen
� insgesamt maximal 900 Punkte  (ab 823 Punkte = 1,0)

[siehe GSO Anlage 12]
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Leistungsbewertung

Alle Fächer [GSO § 61 (2), Satz 1 und 2]
(außer Sport, Kunst oder Musik (jeweils mit oder ohne Additum), 
Geschichte +Sozialkunde, Seminare, Chor, Orchester, BigBand)
� Schulaufgabe

plus
� Gesamtnote aus kleinen Leistungsnachweisen (ungerundete Zahl 

wird weiterverrechnet, KMS Jan 2010 + Juli 10)
(mündliche Noten, Exen, Kurzarbeiten, insgesamt mindestens 2, davon 
1 mündlich [GSO § 53 (3), Satz 1])

� Summe : 2 = 15 Punkte maximal (Endergebnis wird gerundet, Rundung 
auf 1 nicht zulässig  [GSO § 61 (2), Satz 4)

� �Gewichtung 1 : 1

Sonderfall Moderne Fremdsprachen (gilt auch für ISp)
� 1 Schulaufgabe in 11. oder 12. Klasse als Mündliche Schulaufgabe,  

möglichst als Partner- oder Gruppenprüfung [GSO § 54 (3)]
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Leistungsbewertung

Sonderfall G+Sk
� in jedem Ausbildungsabschnitt 1 kombinierte Schulaufgabe mit Inhalten aus

beiden Fächern, aber
� getrennte Bewertung, eine Gesamtnote für die Schulaufgabe wird nicht

gebildet!! [GSO § 54 (3), Nr. 3a]
� Halbjahresleistung jeweils für G und für +SK [GSO § 61 (2), Satz 2]

- wird errechnet aus Schulaufgabe und ungerundeten Durchschnitt 
kleiner Leistungsnachweise dividiert durch 2 

- die jeweils gerundete Punktzahl für G und für +Sk erscheint im 
AA-Zeugnis in Klammern, da sie nicht in die Gesamtqualifikation eingeht

� gemeinsame Halbjahresleistung [GSO § 61 (3)], Handreichung OSK S. 26!!
- wird gebildet aus den Halbjahresleistungen (wie sie im Zeugnis stehen, 

also gerundet!, siehe KMS Jan 2010) in
G : Sk = 2 : 1, d. h. HJL G mal 2 plus HJL Sk dividiert durch 3, dann 
runden

- diese Halbjahresleistung steht ebenfalls im AA-Zeugnis und geht in die 
Gesamtqualifikation ein

� O Punkte in einer der beiden Fachnoten können durch die andere
ausgeglichen werden, das Gesamt-Fach gilt als belegt!!
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Leistungsbewertung
Sport (ohne Additum) 
[detaillierte Bestimmungen siehe auch KMBek Sport]
� Praktische Leistungsnachweise in den gewählten sportlichen 

Handlungsfeldern ersetzen die Schulaufgabe [GSO § 54 (3) Nr. 3 d, 
Satz 1]

� HJL = Praktische Leistungen im Handlungsfeld x 2 plus ungerundeter
Durchschnitt der kleinen Leistungsnachweise dividiert durch 3 � 15 
Punkte maximal [GSO § 61 (6) Satz 1] (= Spo-HJL)

Sport (mit Additum)
[GSO § 54 (3) Nr. 3 d, Satz 2 und GSO § 61 (6) Satz 2]
� Punktzahl im Additum Sporttheorie (= AdSpt):

Schulaufgabe + Durchschnitt kleiner Leistungsnachweise (ungerundet) 
dividiert durch 2
� 15 Punkte maximal, es wird gerundet, taucht  aber nicht im AA-
Zeugnis auf

� Punktzahl im Sport (wie oben ohne Additum) (= Spo), 
� 15 Punkte maximal, es wird gerundet, taucht  aber nicht im AA-
Zeugnis auf

� 1 Gesamt-Halbjahresleistung in Sport mit Additum:
Punktzahl AdSpt + Punktzahl Spo dividiert durch 2 
�maximal 15 Punkte, erscheint im AA-Zeugnis 
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Leistungsbewertung

Kunst (ohne Additum) [GSO § 54 (3) Nr. 3b]
� Schulaufgabe mit kombinierten Aufgaben mit Schwerpunktsetzung 

entweder im Bildnerisch-Praktischen oder im Schriftlich-Theoretischen
� HJL = wie bei allen anderen Fächern

Kunst (mit Additum) [GSO § 61 (4)]
� 1 Gesamt-Halbjahresleistung:

2x Schulaufgabe 
+ 3x Punktzahl aus den im Additum erbrachten Arbeitsergebnissen 
+ Durchschnitt aus den kleinen Leistungsnachweisen (ungerundet) 
dividiert durch 6
� 15 Punkte maximal
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Leistungsbewertung

Musik (ohne Additum)
� HJL = wie bei allen anderen Fächern

Musik (mit Additum) [GSO § 54 (3) Nr. 3c, GSO § 61 (5)]
� 1 Gesamt-Halbjahresleistung:

2x Schulaufgabe 
+ 3x Punktzahl aus der praktischen Prüfung 
+ Durchschnitt aus den kleinen Leistungsnachweisen (ungerundet) 
dividiert durch 6
� 15 Punkte maximal
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Leistungsbewertung

Vokal- bzw. Instrumentalensemble
(Chor, Orchester, Bigband, Darstellendes Spiel (nicht 09/11))
� Praktische Prüfung in Verbindung mit einem Prüfungsgespräch 

ersetzt die Schulaufgabe [GSO § 54 (3) Nr. 3e]
� HJL = Berechnung wie bei allen anderen Fächern 
� 15 Punkte maximal
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Leistungserhebungen im W-Seminar

in 11/1 und 11/2 jeweils 
� jeweils mindestens 2 kleine Leistungsnachweise
� daraus wird für jedes Halbjahr 1 Gesamtnote = Halbjahresleistung 

errechnet � jeweils maximal 15 Punkte als HJL
� herkömmliche Arten von Leistungsnachweisen:

Rechenschaftsablage, Unterrichtsbeitrag, Stegreifaufgabe, Kurzarbeit, 
Referat

� seminarspezifische Arten von Leistungsnachweisen:
Analyse oder Interpretation einer Quelle, Arbeitspläne, Experimente, 
Exzerpte, Gliederungsentwurf, Interview, Materialmappe, 
Organisations- und Planungsleistungen, Protokolle, Recherche-
Ergebnisse, Vorbesprechung einer Präsentation, Zwischenbericht oder 
Exposé zur Seminararbeit, Zwischenpräsentation

� Art der Leistungsnachweise liegt im pädagogischen Ermessen des 
Kursleiters

12/1
� Bewertung der Seminararbeit und 
� der Präsentation mit Prüfungsgespräch
� Ergebnisse zählen 3 : 1
� Ergebnis geht als doppelte Wertung in die Gesamtqualifikation ein
�maximal 30 Punkte (= 2 HJL)

Folie 10
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Leistungserhebungen im P-Seminar

in 11/1 und 11/2 
� insgesamt mindestens 2 kleine Leistungsnachweise
� ergeben 1 Gesamtleistung in doppelter Wertung im Zeugnis von 12/1
�maximal 30 Punkte insgesamt (= 2 HJL)

� Zertifikat über erworbene Kompetenzen und Studien- und 
Berufsorientierung, Ausgabe am Ende von 12/1 mit dem Zeugnis

Folie 11
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Gesamtqualifikation

40 einzubringende Halbjahresleistungen (Block 1)
� Seminarleistungen � 6 HJL

- W-Seminar: 
� 2 x 15 Punkte aus 11/1 und 11/2 
� 30 Punkte aus Seminararbeit incl. Präsentation

- P-Seminar: 
� insgesamt 30 Punkte

� 5x 4 Halbjahresleistungen aus den Abiturfächern
� 20 Halbjahresleistungen

� noch 14 Halbjahresleistungen nach Regeln aus weiteren Fächer
(siehe unten)

� insgesamt 40 Halbjahresleistungen zu maximal je 15 Punkten 
= maximal 600 Punkte

Abitur (Block2)
� 4-fache Wertung = 60 Punkte maximal in jedem Abiturfach
� 5 x 60 Punkte = maximal 300 Punkte

�maximal 900 Punkte in der Gesamtqualifikation
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Einbringungspflicht  [GSO § 84 (2), Anlage 10]
(sofern nicht schon durch Abiturfächer erfüllt)

PFL = Pflichtbereich
� Deutsch: 4 HJL
� Mathematik: 4 HJL
� Religion bzw. Ethik: 3 HJL
� Geschichte mit Sozialkunde: 3 HJL
� Sport: keine Einbringungspflicht
� 14 eingebrachte Halbjahresleistungen
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Einbringungspflicht [GSO § 84 (2), Anlage 10] 
(sofern nicht schon durch Abiturfächer erfüllt)

WPF = Wahlpflichtbereich
(alle jeweils einzubringenden HJL müssen von 1 Fach sein)
� Fortgeführte Fremdsprache: 4 HJL
� Naturwissenschaft 1: 3 HJL
� Geographie oder Wirtschaft: 3 HJL
� Musik oder Kunst: 3 HJL
� Sprache 2, Naturwissenschaft 2 oder Informatik:  1 HJL

- bei Italienisch als neueinsetztender spätbeginnender Fremdsprache 
müssen 3 HJL eingebracht werden, 2 zählen jedoch zum 
Profilbereich (grüne Darstellung)

- wird keine 2. Naturwissenschaft gewählt, müssen von der 
1. Naturwissenschafrt 4 HJL eingebracht werden

� 14 bzw. 15 eingebrachte Halbjahresleistungen
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Einbringungspflicht [GSO § 84 (2); Anlage 10]

Abiturfächer
� für Deutsch, Mathematik und fortgeführter Fremdsprache besteht 

sowieso eine Einbringungspflicht von 4 HJL
� es bleiben 2 weitere Abiturfächer (eines davon ein GPR-Fach), für die 

maximal eine Einbringungspflicht von 3 HJL besteht
� es muss jeweils 1 weitere HJL eingebracht werden

Zwischenbilanz
� 14 HJL aus Pflichtbereich
� + 14 bzw. 15 HJL aus Wahlpflichtbereich
� + 2 HJL von 4. Halbjahr zweier Abiturfächer
� + 6 Halbjahresleistungen aus den Seminar
= 36 bzw. 37 Halbjahresleistungen
� es fehlen noch 4 bzw. 3 HJL zu den 40 einzubringenden HJL
von diesen sonstigen Einbringungen sind 

- 2 verbraucht, wenn ISp belegt ist [Anlage 10, Fußnote 5]
- 2 verbraucht, wenn eine 2. fortgeführte Fremdsprache oder 

Informatik als Abiturfach gewählt werden (da hiervon nur 1 HJL 
Pflichteinbringung ist) [GSO Anlage 10, Fußnote 9]

- 3 verbraucht, wenn Additum Sport (SpT) belegt ist
[GSO Anlage 10, Fußnote 9]

ansonsten können diese Einbringungen beliebig verwendet werden 
(einzige Einschränkung siehe nächste Folie)


























